Amt Usedom-Nord
Gemeinde Molschow

Entwurf der 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 31 der Gemeinde Ostseebad
Karlshagen fiur das ,Wohngebiet Wilde Hiutung“ siidlich der GartenstraB3e fiir
Teilflachen der Baugebiete 1 und 2 in der Fassung von 05-2023, hier: Beteiligung
als Nachbargemeinde

Beschlussvorlagen-Nr. : Vorlagenart.:
GVM©o/155/2023 Beschlussvorlage
Datum: Vorlagenstatus:
19.07.2023 offentlich
Fachamt: Bearbeiter:
Bauamt Daniel Hunger
beteiligtes Fachamt: Verfasser.:

D. Hunger
Beratungsfolge

Ausschuss fiir Gemeindeentwicklung, Bau und Gewerbe der Gemeinde Mdélschow
(Entscheidung)

Beschlussvorschlag:

Belange der Gemeinde Molschow werden durch den o.g. Entwurf der 1.Anderung des
Bebauungsplanes Nr. 31 ,Wohngebiet Wilde Hitung“ der Gemeinde Ostseebad Karlshagen
in der Fassung von 05-2023 nicht berthrt.

Sachvortrag:

Die Gemeindevertretung Karlshagen billigte in der Sitzung am 08.06.2023 den Entwurf der
1. Anderung des B-Planes Nr. 31 fiir das ,Wohngebiet Wilde Hitung® in der Fassung von 05-
2023 und beschloss die offentliche Auslegung der Entwurfsunterlagen.

Der Entwurf der 1.Anderung des Bebauungsplanes Nr. 31 ,Wohngebiet Wilde Hiitung” der
Gemeinde Ostseebad Karlshagen in der Fassung von 05-2023 liegt gemaf3 § 3 Abs. 2
BauGB in der Zeit von Montag, den 31.07.2023 bis einschliellich Freitag, den 01.09.2023 im
Amt Usedom-Nord, im Bauamt, Mowenstral3e 1 in 17454 Zinnowitz, zu jedermanns Einsicht
offentlich aus.

Die Planungsabsichten sind den beigefligten Entwurfsunterlagen zu entnehmen.

Gemal § 2 Abs. 2 BauGB sind die Bauleitplane benachbarter Gemeinden aufeinander
abzustimmen. Dabei kdnnen sich Gemeinden auch auf die ihnen durch Ziele der
Raumordnung zugewiesenen Funktionen sowie auf Auswirkungen auf ihre zentralen
Versorgungsbereiche berufen. Anbei erhalten Sie die Entwurfsunterlagen mit der Bitte um
Abgabe einer Stellungnahme innerhalb der Frist von einem Monat.

Anlage/n

1 Plan 1 Ander BP 31 KH Entw 05_2023 (6ffentlich)

2 Begr. 1. And. BP 31 KH Entwurf 05-2023 geand. 8.6.23 (6ffentlich)
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GEMEINDE OSTSEEBAD KARLSHAGEN

LANDKREIS VORPOMMERN - GREIFSWALD
MECKLENBURG - VORPOMMERN

BEGRUNDUNG

Zur

1. ANDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 31
fur das ,Wohngebiet Wilde Hutung*

sudlich der Gartenstrae
fur Teilflachen der Baugebiete 1 und 2

Geltungsbereich der 1. Anderung Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 31
des Bebauungsplanes Nr. 31 der Gemeinde Ostseebad Karlshagen

der Gemeinde Ostseebad Karlshagen fUr das " Wohngebiet Wilde HOtung"

fUr das " Wohngebiet Wilde HOtung" sUdlich der GartenstraBe

sUdlich der GartenstraBe

ENTWURFSFASSUNG VON 05-2023

fOr die Beteiligung der Offentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB , der Behérden
und sonstigen Trager offentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB und der
Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB
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1.0 EINLEITUNG

1.1  Planerfordernis und Ziel der 1. Bebauungsplandnderung

Das Plangebiet ist  im wirksamen Fldchennutzungsplan der Gemeinde
Karlshagen als  Wohnbauflache gemdaB § 1 Abs. 1 Nr. 1T BauNVO
ausgewiesen und als  Entwicklungsfldiche in  der gemeindlichen
Gesamtbilanzierung berucksichtigt.

Zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen fur eine kUnftige
Bebauung hat die Gemeinde Karlshagen den Bebauungsplan Nr. 31 fur das
~Wohngebiet Wilde HUtung* sudlich der GartenstraBe aufgestellt.

Nach Rechtskraft der Satzung Uber den Bebauungsplan Nr. 31 (24.03.2021)
hat die Gemeinde Karlshagen  die Redlisierung der Planung einem
Vorhabentrager Ubertragen.

Die medien- und verkehrsseitige ErschlieBung befinden sich in der Umsetzung.
Die Bauplatze sind zum groBen Teil verkauft bzw. reserviert.

Im Rahmen der konkreten Objektplanungen wurde festgestellt, dass in zwei
Teilbereichen des Bebauungsplangebietes Nr. 31 (Anderungsgebiet 1 und 2)
zur Umsetzung der geplanten Wohnbebauungen einzelne Festsetzungen
einer Anpassung bedurfen.

Dies betrifft im Wesentlichen

- eine Teilfldiche des Baugebietes 1 (Anderungsgebiet 1 - A 1) mit
Anpassungen zur zuldssigen Dachgestaltung sowie die Zuordnung einer
entbehrlichen Fldche fUr Versorgungsanlagen zum Baugebiet 1 und

- eine Teilfliche des Baugebietes 2 (Anderungsgebiet 2 - A 2) zur
Anderung der Festsetzung zur MindestgréBe der Einzelgrundsticke von
derzeit 600 m? auf 540 m? und damit einhergehend eine Anpassung
der Baugrenzen.

Ziel der Plandnderung ist es, durch Anpassung einzelner Festsetzungen zur
MindestgroBe der EinzelgrundstUcke und zur Dachgestaltung die
beabsichtigten konkreten Bauvorhaben in den Anderungsgebieten 1 und 2
planungsrechtlich vorzubereiten.

Als Voraussetzung fur die Genehmigungsfahigkeit der kUnftigen Bebauung im
Plan&nderungsgebiet  ist zundchst die  Durchfihrung eines Anderungs-
verfahrens erforderlich, um die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 31 mit
der konkreten Objektplanungen in Ubereinstimmung zu bringen.

Der Vorhabentrdger hat die Einleitung des Verfahrens zur 1. Anderung des
Bebauungsplanes Nr. 31 bei der Gemeinde Karlshagen beantragt und sich zur
Ubernahme der Planungskosten fUr das Anderungsverfahren verpflichtet.



Die Gemeinde Karlshagen stimmt dem Anderungsverfahren zu, da durch die
Plananpassungen die GrundzUge der Ursprungsplanung nicht berthrt werden.
Die Anpassung der Festsetzungen im Plandnderungsgebiet betrifft nur
einzelne Regelungen und hat keine nachteiligen Auswirkungen auf das
stddtebauliche Gesamtkonzept.

Als  Auswirkung der Plandnderung wird eine auf die konkreten
Objektplanungen angepasste Bauleitplanung vorgelegt, die eine zugige
Umsetzung der geplanten Bauvorhaben zur Bereitstellung von Wohnraum
ermoglicht.

Damit wird den in § 1 des Baugesetzbuches formulierten Grundsatzen der
Bauleitplanung fUr eine nachhaltige stddtebauliche Entwicklung entsprochen.

1.2 Aufstellungsverfahren

Die Aufstellung der Plandnderung erfolgt im vereinfachten Verfahren nach

§ 13 BauGB.

Die DurchfUhrung eines vereinfachten Verfahrens kann gemdB § 13

Abs. 1 BauGB angewendet werden, wenn:

1. die Zulassigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur DurchfGhrung einer
Umweltvertraglichkeitsprofung nach Anlage 1 zum Gesetz Uber die
Umweltvertraglichkeitsprifung oder nach Landesrecht unterliegen,
nicht vorbereitet oder begrundet wird,

2. keine Anhaltspunkte fUr eine BeeintrGchtigung der in § 1 Absatz 6
Nummer 7 Buchstabe b genannten Schutzguter bestehen und
3. keine Anhaltspunkte daflr bestehen, dass bei der Planung Pflichten zur

Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfdllen
nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten
sind.

Die Voraussetzungen fur die Aufstellung der Plandnderung gemdaB § 13
BauGB sind gegeben, da

- durch die Anderung die Grundzige des rechtskréftigen Bauleitplanes
Nr. 31 nicht berUhrt werden.

Es erfolgt lediglich eine Anpassung einzelner Festsetzungen, beschrénkt
auf das Plandnderungsgebiet. Dies dient der Umsetzung des aktuellen
Bebauungskonzeptes.

- diese mit einer geordneten stddtebaulichen Entwicklung vereinbar ist.
Die Plandnderung wird aus dem wirksamen Fldchennutzungsplan der
Gemeinde Karlshagen entwickelt.

- Vorhaben, die die Pflicht zur DurchfUhrung einer Umweltvertraglichkeits-
profung nach sich ziehen, nicht geplant sind.

- keine Anhaltspunkte fUr eine Beeintradchtigung derin § 1 Abs. 6 Nr. 7 b
BauGB genannten SchutzgUter bestehen.

Die geplanten Anpassungen haben keine Auswirkungen auf das
Kompensationserfordernis.



Die Regelungen zur zuldssigen Grundflachenzahl (GRZ) bleiben
unberUhrt und die Festsetzungen zu den MaBnahmen zum Anpflanzen
von Bdumen, Str@uchern und sonstigen Bepflanzungen kdnnen
entsprechend der Ursprungssatzung umgesetzt werden.

- durch die Planung keine Anhaltspunkte fur eine Beeintrdchtigung der
Erhaltungsziele und Schutzzwecke der Gebiete von gemeinschaftlicher
Bedeutung (z. B. FFH- Gebiete) wund der Europdischen
Vogelschutzgebiete im  Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes
begrindet werden kdnnen.

GemdB § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB wird von der frUhzeitigen Unterrichtung und
Erorterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen.

Die Offentlichkeitsbeteiligung wird gemaB § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB im Rahmen
der offentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB durchgefuhrt.

Auf Grundlage § 13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB werden die von der Plan&nderung
berGhrten Behdrden und sonstigen Trager &ffentlicher Belange nach § 4 Abs.
2 BauGB und die Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB zur
Stellungnahme aufgefordert.

Entsprechend § 13 Abs. 3 BauGB wird von der Umweltprifung nach § 2 Abs. 4
BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3
Abs. 2 Saftz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen
verfUgbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erkldrung nach § 10a Abs.
1 BauGB abgesehen; § 4c (Uberwachung) ist nicht anzuwenden.

Die 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 31 bedarf keiner Genehmigung,
da diese aus dem rechtskraftigen Bebauungsplan Nr. 31 und dem wirksamen
Fldchennutzungsplan der Gemeinde Karlshagen entwickelt wird.

1.3 Abgrenzung des Plandanderungsgebietes

Gemarkung Karlshagen
Flur 2

FlurstUck 250/1 teilweise
Fldche rd. 3.271 m?

Das Bebauungsplangebiet Nr. 31 befindet sich sudlich der LandesstraBe 264
(HauptstraBe) und sudlich der GartenstraBe. Im beigefigtem Ubersichtsplan
ist das Plangebiet mit einer blauen Begrenzung gekennzeichnet.

Es wird im Norden durch eine alte Hoflage und Wiesenflachen, im
Nordwesten durch die Wohnbebauung des Bebauungsplangebietes Nr. 4, im
SUdosten durch Waldfldchen sowie im SUden und im SUdwesten durch
Wiesenfldchen begrenzt.



Der Geltungsbereich der 1. Plandnderung umfasst ausschlielich die in
beigefUgtem Ubersichtsplan mit einer roten Begrenzung gekennzeichneten
Teilfldichen der Baugebiete 1 (Anderungsgebiet 1 - A 1) und 2
(Anderungsgebiet 2 - A 2).
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1.4 Flachennutzungsplan und Ubergeordnete Planungen

FIGchennutzungsplan

Geman § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspldne aus dem
Fldchennutzungsplan zu entwickeln.

Im wirksamen Fladchennutzungsplan der Gemeinde Karlshagen, in der Fassung
der 1. bis 4. Anderung, ist das Plangebiet als Wohnbaufldche gemdaB § 1 (1)1.
BauNVO ausgewiesen, so dass sich die Zielsetzungen der 1. Anderung des
Bebauungsplanes Nr. 31 mit den gemeindlichen Vorstellungen in
Ubereinstimmung befinden.

Ubergeordnete Planungen

GemdB § 1 Abs. 4 BauGB sind die Bauleitpléne den Zielen der Raumordnung
anzupassen.

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 31 wurde durch das
Amt fOr Raumordnung und Landesplanung Vorpommern festgestellt, dass die
Planung mit den Zielen der Raumordnung vereinbar ist.




Mit der 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 31 werden die Grundzige der
Ursprungsplanung nicht beruhrt. Die prognostizierten WohnbaukapazitGten
erhdhen sich lediglich um 1 Wohneinheit.

Das Amt fUr Raumordnung und Landesplanung Vorpommern wird im Rahmen
der Beteiligung zu den Entwurfsunterlagen zur Stellungnahme aufgefordert.

1.5

Rechisgrundlagen

Die nachfolgenden Gesetzlichkeiten bilden die Grundlage zur Erstellung der 1.
Anderung des Bebauungsplanes Nr. 31:

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom
03.11.2017 (BGBI. | S. 3634), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 04.01.2023 (BGBI. 2023 | Nr. 6)

Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundsticke
(Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. | S. 3786), zuletzt gedndert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.01.2023 (BGBI. 2023 | Nr. 6)
Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitpldne und die Darstellung
des Planinhalts (Planzeichenverordnung - PlanZV)

vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 S. 58), zuletzt gedndert durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBI. | S. 1802)

Gesetz Uber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnatur-
schutzgesetz BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt
gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 08.12.2022 (BGBI. | S. 2240)
Gesetz des Landes Mecklenburg — Vorpommern zur AusfUhrung des
Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausfuhrungsgesetz - NatSchAG
M-V) vom 23.02.2010 (GS M-V GI Nr. 791-9), zuletzt gedndert durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 05.07.2018 (GVOBI. M-V, S. 221, 228)

Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG) in der Fassung
vom 18.03.2021 (BGBI. | S. 540), zuletzt gedndert durch Artikel 4 des
Gesetzes vom 04.01.2023 (BGBI. | Nr. 6)

Landesbauvordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 15.10.2015 (GVOBI. M-V, S. 344),
zuletzt gedndert durch Gesetz vom 26.06.2021 (GVOBI. M-V, S. 1033)
Gesetz Uber die Raumordnung und Landesplanung des Landes
Mecklenburg-Vorpommern - Landesplanungsgesetz (LPIG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 05.05.1998, zuletzt gedndert durch
Artikel 9 des Gesetzes vom 09.04.2020 (GVOBI. M-V, S. 166, 181)
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg - Vorpommern

(LEP- M-V) vom 09.06.2016 (GVOBI. M-V, S. 322)

Regionales Raumentwicklungsprogramm Vorpommern (RREP VP 2010)
vom 20.09.2010 (GVOBI. M-V, S. 453)


https://dejure.org/BGBl/2022/BGBl._I_S._2240
https://dejure.org/BGBl/2023/BGBl._I_Nr._6

2.0 STADTEBAULICHE ENTWICKLUNGSZIELE

Gegenuber der Ursprungssatzung werden gemdB den aktuellen
Planungsabsichten folgende Anpassungen vorgenommen:

2.1 Planzeichnung (Teil A)

Die Planzeichnung (Teil A) im MaBstab 1:500 basiert auf einem Lage- und
Hohenplan des VermessungsbUros MAB Vermessung - Vorpommern von 03-
2017 mit Aktualisierung des Katasterbestandes von 04-2023.

Vor Satzungsbeschluss erfolgt eine Bestatigung des katastermdalBigen
Bestandes fur den Geltungsbereich der 1. Plandnderung durch den &ffentlich
bestellten Vermessungsingenieur.

e Geltungsbereich
geman § 9 Abs. 7 BauGB

Der Geltungsbereich der 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 31 umfasst
nicht den gesamten Geltungsbereich der Ursprungssatzung, sondern lediglich
Teilfldchen des Baugebietes 1 (Anderungsgebiet 1 - A 1) und des Baugebietes
2 (Anderungsgebiet 2 - A 2).

Die Abgrenzung der beiden Anderungsgebiete wurde im Plan mit dem
Planzeichen 15.13 der PlanZV vorgenommen.

Die nicht in die 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 31 einbezogenen
Grundstucksflachen wurden im Plan farblich zurGckgenommen dargestellt.

e Ricknahme der Fldchen fir Versorgungsanlagen im Anderungsgebiet 1
(Teilflache Baugebiet 1) gemaB § 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 BauGB
GemdB dem Bebauungsplan Nr. 31 ist ndrdlich Baugebiet 1 bisher eine
Fldche von rd. 32 m? fUr Versorgungsanlagen (Trafo und Sedimentabscheider)
mit dem Planzeichen 7 der PlanZV ausgewiesen.

Die Flache fUr Versorgungsanlagen soll dem Baugebiet 1 mit der
Fldchendarstellung als Reines Wohngebiet zugeordnet werden.

Die Ausweisung der Flache fUr Versorgungsanlagen ist entbehrlich, da im
Rahmen der konkreten ErschlieBungsplanung die Trafo- Station an anderer
Stelle im Bereich der StraBe Wilde HUtung errichtet wird und der
Sedimentabscheider im Verbindungsweg zur Wiese eingeordnet wurde.

o Bezeichnung der angedachten Einzelgrundsticke im Anderungsgebiet
2 (Teilflache Baugebiet 2)
Als Anderungsgebiet 2 werden die im Baugebiet 2 bisher als angedachte
EinzelgrundstGcke 3 bis 5 ausgewiesenen Flachen festgelegt. Die 3
EinzelgrundstGcke wurden mit  Fldchen von jeweils Uber 700 m?
Grundstucksfladche konzipiert.



Aufgrund der aktuellen Nachfrage sollen die im Baugebiet 2 bisher als
Einzelgrundsticke 3 bis 5 vorgesehenen Baugrundstlcke neu in 4
EinzelgrundstUcke zwischen 541 m? und 567 m? aufgeteilt werden. Damit wird
dem Prinzip des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden entsprochen.

Zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen fUr die Umsetzung
der gednderten Parzellierung ist im Text (Teil B) die Festsetzung zur
MindestgroBe der EinzelgrundstUcke von derzeit 600 m? auf 540 m? zu dndern.
In der Planzeichnung (Teil A) wird eine Anpassung der Auftellung der
EinzelgrundstUcke vorgenommen.

Damit wird in Summation fur das Bebauungsplangebiet statt der bisher
geplanten 13 Wohneinheiten in Einzelhdusern zusdtzlich 1 Wohneinheit
ermoglicht.

2.2 Text (Teil B) und Nutzungsschablone

Text (Teil B)
Die Festsetzungen im Text (Teil B) gemdB dem Bebauungsplan Nr. 31 sollen for
den Geltungsbereich der 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 31
fortgelten.

Anderungen und Zusatze fUr den Geltungsbereich der 1. Anderung des
Bebauungsplanes Nr. 31 sollen unter

- |. Planrechtliche Festsetzungen in Punkt 3 und 4,

- Il. Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften in Punkt 1.2 und

- Hinweise in Punkt 10
erfolgen.
Die Anderungen und Zusatze sind im Text (Teil B) in Fettdruck und Kursivschrift
hervorgehoben.

l. Planrechtliche Festsetzungen

3. Uberbaubare Grundsticksfliéchen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 BauNVO)

fur Anderungsgebiet 2 (Teilfléche Baugebiet 2)
GemdaB Absatz (1), Satz 2, ist festgesetzt, dass die Wohngebdude parallel zu
den vorderen Baugrenzen zu errichten sind.
Mit der 1. Anderung soll das Einzelgrundstick 5a in Baugebiet 2 davon
ausgenommen werden.
Die Ausnahme wird erforderlich, da sich mit der gednderten Parzellierung das
EinzelgrundstUck 5a im Kurvenbereich der Wendeanlage befindet und sich
die Einordnung des Wohngebdudes an den seitlichen bzw. rOckwartigen
Grundstucksgrenzen orientieren wird.



4, GroBe der Baugrundsticke

(§9 Abs. 1 Nr. 3BauGBi. V. m. § 23 BauNVO)

fir Anderungsgebiet 2 (Teilflache Baugebiet 2)
In Absatz (1) ist die MindestgroBe der Einzelgrundsticke im  Baugebiet 2 mit
600 m? festgesetzt.
Aufgrund der aktuellen Nachfrage sollen die im Baugebiet 2 bisher als
Einzelgrundsticke 3 bis 5 vorgesehenen Baugrundsticke neu in 4
EinzelgrundstUcke zwischen 541 m? und 567 m? aufgeteilt werden.
Damit wird die bisher festgesetzte MindestgroBe der Einzelgrundsticke
unterschritten.
Unter BerUcksichtigung des mit der gednderten GrundstUcksaufteilung
kleinsten Einzelgrundsticks wird die MindestgroBe der Einzelgrundstucke (3, 4,
5a und 5b) im Baugebiet 2 mit 540 m? festgesetzt.
Naturschutzrechtliche Belange werden durch die Plandnderungen nicht
berUhrt. Die zuldssige Grundfldchenzahl bleibt unverédndert.
Damit wird dem Prinzip des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden
entsprochen.
In Summation wird damit im gesamten Baugebiet 2 statt der bisher geplanten
13 Wohneinheiten in Einzelhdusern zusatzlich 1T Wohneinheit erméglicht.

Il. Bavordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften

1.2 Dachform/Dachneigung/Dacheindeckungsart
FUr die Dachgestaltung im Baugebiet 1 sind gemdaB Text (Teil B), Il. Punkt
1.2(1) Dachform/Dachneigung, Satz 1, ausschlieBlich Sattelddcher und
Walmdd&cher mit einer Dachneigung bis 28° zuldssig.
Mit der 1. Anderung werden im Anderungsgebiet 1 zusdtzlich Pultdécher mit
einer Dachneigung bis maximal 10° zugelassen.
Zur Gewdhrleistung eines ansprechenden optischen Gesamteindruckes sind
Pultddcher nur in Verbindung mit dem Einbau einer Attika oder mit
VergroBerung der Dachfldche durch DachUberstdnde zuldssig.

Durch die Ausrichtung des Pultdaches in Richtung Wiese/Wald wird die
Gesamtansicht des Wohngebdudes nicht beeintrachtigt.
Die Festsetzung der zuldssigen Gebdudehdhe bleibt unverdndert.

FUr die Dacheindeckung sind gemaRB Text (Teil B), Il. Punkt 1.2(2) nur Ziegel und
Dachsteine sowie Glaskonstruktionen zuldssig.

Aufgrund der durch die Bundesregierung gesetzten Nachhaltigkeitsziele und
zur Reduzierung der CO2 Emissionen wird die Eigenproduktion von Strom
unumgadnglich.

Daher wird for den Geltungsbereich der 1. Anderung (Anderungsgebiete 1
und 2) zusatzlich Technik fUr erneuerbare Energien zugelassen.

Da im Anderungsgebiet 1 zusatzlich Pultd&cher mit einer Dachneigung bis
maximal 10° zugelassen werden, soll hier als zusatzliche Dacheindeckungsart
Bitumeneindeckung i.V.m. Technik fUr erneuerbare Energien erlaubt werden.

10



Hinweise
Punkt 10 enthalt fir die Offentlichkeit den Verweis auf die fUr die Erstellung der
Satzung angewendeten aktuellen Fassungen von BauGB und BauNVO sowie
die M&églichkeit der Einsichtnahme in die Gesetze im Amt Usedom Nord.

Nutzungsschablone

Unter der Planzeichnung (Teil A) ist die Nutzungsschablone fUr die Baugebiet
1 und 2 abgebildet.

Die Festsetzungen der Nutzungsschablone gelten fUr die 1. Anderung des
Bebauungsplanes Nr. 31 unverdndert fort.

3.0 HINWEISE DER BEHORDEN UND SONSTIGEN TRAGERN OFFENTLICHER
BELANGE

Die im Rahmen der Beteiigung der Offentlichkeit, Behdrden, sonstigen
Tragern offentlicher Belange und Nachbargemeinden eingehenden Hinweise
werden gemdaB Abwdgung der Gemeindeveriretung Ostseebad Karlshagen
in den Planunterlagen fortgeschrieben.

Ostseebad Karlshagen im Mai 2023

Der BUrgermeister

11



	Vorlage
	Anlage  1 Plan 1 Änder BP 31 KH Entw 05_2023
	Anlage  2 Begr.  1. Änd. BP 31 KH Entwurf 05-2023 geänd. 8.6.23

